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Anderung der Genehm igung gemäß S 1 1 LlmSchG vom 1 1 .07 1 ' l

Vefanstaltung:,,5'1. Deutsch-Amerikanisches Volksfest"
lhr Antrag vom 25.07.'11 auf Anderung/Ergänzung der Genehmigung, Anordnung der sofortigen
Vollziehunq

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf lhren Antrag ändere/ergänze ich meine o.g. jederzeit widerrufliche Genehmigung für die oben

enannte Veranstaltuno wie
Veranstaltunoszeitraurn : 28.07. bis 14.08.11
Ort: Heidestr. 30 (ehemaliger Container-Bahnhof), 10557 Berlin
Offnungszeitenl Sonntag, Dienstag bis Donnerstag

Montag
Freitaq und Sonnabend

14.00 bis 23.00 Uhr
14.00 bis 22.00 Uhl
14.00 bis 23.30 Uhr

Bühnenbetrieb: Sonntag, Dienstag bis Donnerstag
Montag
Freitaq und Samstaq

15.00 bis 22.00 Uhr
16.00 bis 20.00 Uhr
15.00 bis 22.30 Uhr

Betriebszelten des Festzeltes: Sonntag, Dienstag bis Donnerstag
Montag
Freitao und Samstaq

'17.00 bis 22.30 Uhr
17.00 bis 22.00 Uhr
17.00 bis 23.00 Uhr

Nebenbestimmungen
Allqemeines
'1. Bedingung: Diese Anderung/Ergänzung wird für den 08.08.1'1 erst wirksam, wenn Sie mir
sddeistaße6 B.ü'kennraßs6 .uBHe^,ich.rede€t,
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bis zum 03.08.11 durch ein messtechnisches Gutachien schrift l ich nachgewiesen haben,
dass die gemäß der Nebenbestimmung Nr. 4 einzuhaltenden lmmissionswerte am 01.08.1 1
eingehalten wurden.

2. Die Rock n' Roller Achterbahn da.f am 01.08. und 08.08,1 1 nicht betrieben werden.
3. Zum Schutz der Nachbarschaft vor unzurnutbaren Störungen durch die Veranstaltung darf

der nach AV LImSchG Bln - Veranstaltungen ermittelte Beurteilungspegel L, am 01.08. und
08.08.1 1 an den relevanten lmmissionsorten 0,5 m vor der l\,4itte des geöfineten Fenster des
von den Geräuschen am stärksten betroffenen schutzwürdigen Raumes oder an einem ver-
gleichbaren Messort folgende lmmissionswerte nicht überschreiten:

L, = 53 dB(A)
L, = 50 dB(A)
L, = 64 dB(A)
L, = 57 d3(A)
L, = 56 dB(A)

Beurteilungsgrundlage sind die Taktmaximal-Mittelungspegel mit einer Taktzeit von 5 s
(LAFr"q). Hierin ist der Zuschlag K für lmpulshaltlgkeit enthalten. Der Zuschlag Kr ist mit 3 dB
zu berücksichtigen.
Die genehmigten lmmissionswerte gelten für den Beurteilungspegel, der die Summe der Ge-
räusche aller relevanten Schallquellen der Veranstaltung am jeweil igen lmmissionsort für den
gesamten Veranstaltungszeitraum (inkl. erforderlicher Sound- oder Linechecks) in der Zeit
von 06.00 bis 22.00 Uhr erfasst.
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die lmrnissionswene im Tageszeitfaum urn
nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
Die Einhaltung der vorgenannten Werte ist von lhrer Seite übef den gesamten Verlauf der
Veranstaltung am 01.08. und 08.08.1'1, ggf. durch weitere organisatorische l\.4aßnahmen, si-
cherzustellen.
Dle Lautsprecher der Bühne sind in Richtung Norden auszurichten. Die verwendeten Be-
schallungsanlagen sind vor Veranstaltungsbeginn am 01.08. und 08.09.11 dllgLCilg_yg!
lhnen beauftraqte. nach S 26 BlmSchG bekannt qegebene Messstelle einzupegeln, zu
limitjeren und zu versiegeln. Dabei ist am .,Emissionspunkt" 10 m vor der Box im Tageszeit-
raum ein Taktmaximal-l\,4ittelungspegel von Lan"q = 80 dB(A) einzuhalten.
Die im Festzelt verwendeten Beschallungsanlagen sind vor Vefanstaltungsbeginn am 01.08.
und 08.08. 11 durch eine von lhnen beauftraqle. nach 6 26 BlmSchG bekannt qeqebene
Messstelle einzupegeln, zu l imitieren und zu versiegeln. Dabei ist im Feslzelt im Tageszeit-
raum ein Taktmaximal-Mittelungspegel von LaFf"! = 85 dB(A) einzuhalten.
Die Beschallungsanlagen der Fahrgeschäfte sind am 01.08. und 08.08.1 1 durch eine nach
S 26 BlmSchG bekannt qegebene Messstelle so einzumessen und geeignet zu begren-
zen, dass in 5 m Entfernung von den Lautsprecherboxen . im Tageszeitfaum eln Taktmaxi-
mal-Mittelungspegel von LaFreq : 75 dB(A) nicht überschritten wird.
Die Lautspfecher sind entsprechend ihrer Richtcharakteristik auf das jeweilige Fahrgeschäft
zu richten. Die Lage und die Abstrahlrichtungen der Lautsprecher an den übrigen Schaustel
lergeschäften sind so zu gestalten, dass eine vermeidbare Beschallung der bewohnten Be-
reiche nicht stattfindet.
Die Unversehrtheit der Siegel ist am Ende des jeweil igen Veranstaltungstages am 01.08.
und 08.08.11 zu überprüfen.
Zur Ermittlung des tatsächlichen Ausmaßes der vom Veranstaltungsbereich ausgenenoen
Lärmimmissionen lassen Sie am 01.08. und 08.08.11 Lärmmessungen dg.tgb-9.i.!.9.J9!.ih
nen beauftraqte. nach I 26 Blmschc bekannt qeqebene Messstelle durchführen.
Die Lärmmessungen sind an folgenden lmmissionsorten dufchzuführen:

Kieler Straße 'l
Scharnhorststraße '13 - 14
Heidesiraße 45
Lehrter Straße 264
Lehrter Straße 22

5.

6.
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- Kieler StEße 1
- Scharnhorststraße 13 - 14
- Heidestraße 45
- Lehrter Straße 264
- Lehrter Straße 22
Sie haben sicherzustellen, dass die Werte den jeweiligen verantwortlichen Technikerinnen
und Technikern der Beschicker der Veranstaltung bekannt gegeben und auch von diesen
eingehalten werden.
Die Einpegelungen, das Ergebnis der Prüfungen und die Lärmmessungen für die Veranstal-
tung müssen schrif i l ich dokumentiert und unverzüglich vorgelegt werden. Aus der Dokumen-
tation muss heruorgehen, welche Maßnahmen zur Einhaltung der vorgegebenen Werte ge-
iroffen worden sind. Die Vodage der Dokumentation für den 01.08.20'1'1 hat bis zum
03.08.'11 zum o.g. Geschäftszeichen zu eriolgen.

lm Übrigen gelien die in meiner Genehmigung enthaltenen Nebenbestimmüngen, ihre BegrÜn-
dung und die Hinweise unverändert.
Dieser Anderungs-/Ergänzungsbescheid ist zusammen mit der o.g Genehmigung im original
oder als Kopie befeitzuhalten.

Begründung
Am 01.08. und 08.08.11 wird durch die Reduzierung der Lautstärke der Beschallungsanlagen auf
der Bühne, im Festzelt und an den Fahrgeschäften sowie durch den Verzicht des Betriebes der
Rock n' Roller Achterbahn die Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner so vermin-
dert, dass die lmmissionswerte für eine wenig störende Veranstaltung eingehalten werden. Somit
ist das Volksfest an 16 Tagen als störende Veranstaltung und än zwei Tagen als wenig störende
Veranstaltung zu werten. Des Weiteren endet das Volksfesl am 01.08. und 08.08.1'1 bereits um
22.00 Uht. Daher wird die Anderung/Ergänzung nach pflichtgemäßem Ermessen für die Anwoh-
nerinnen und Anwohner für zumutbar gehalten.
Die Öffnung des Volksfestes am 08.08.11 wird jedoch ausdrücklich an die Bedingung geknüpft,
dass mir ein messtechnisches Gutachien über die Einhaltung der festgelegten lmmissionswerte
am 01.08.'11 bis zum 03.08.11 vorgelegt wird. Sollte dies nicht der Fall sein oder wird eine Uber-
schreitung der festgelegten lmmissionswerte festgestellt, dari am 08.08.11 das Volksfest nicht
siattilnden.
Auf eine Anhörung der hier bekannten Anwohnerinnen und Anwohner zu der beabsichtigten Ent-
scheidung gemäß 28 Abs. 1 VwVfG wurde verzichtet, weil die Eilbedürftigkeit des Antrages sie
nicht zuließ und an der Durchführung der Veranstaltung ein besonderes öffentliches Interesse
besteht. Die Antragsunterlagen lagen mir erst am 26.07.11 vor.

Gebühren
(nicht abgedruckt)

Rechtsbehelfsbelehrung
(nicht abgedruckt)

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Anordnunq
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lm öffentlichen und in lhrem Interesse wird gemäß S 80 Abs. 2 Nf. 4 VWGO die sofortige Vollzie-
hung dieses Bescheides angeordnet.
Beoründunq
Für die Durchführung der Veranstaliung besiehi in dem durch diese Genehmigung eingeräumten
umiang ein öffentliches Interesse, weil sie seit über 50 Jahren der Förderung und Vertiefung der
freundschaftlichen Kontakte zwischen den amerikanischen und deutschen Bürgerinnen und Bür-
gem dient. Von Seiten der Amerikanischen Botschaft und des Senates von Berlin wird immer wie-
der der hohe öffentliche und außenpolitische Stellenwert der Veranstaltung bekräftigt. Bei der Ber-
liner Bevölkerung erfreLrt sich das Volksfest großef Beliebtheit.
ln lhrem Antrag vom 25.07.11 legten Sie dar, dass die Verkürzung des Volksfestes auf 18 Tage
bereits dazu geführt hat, dass einige Beschicker nicht am Volksfest teilnehmen. Bei einer weiteren
Verkürzung um zwei Tage ist zu befürchten, dass gerade die Beschicker von großen Fahrge-
schäften nicht mehr am Volksfest teilnehmen wefden. Dies würde das Aus für dieses traditionelle
Volksfest bedeuten. Die damit verbundenen wirischaftlichen Einbußen hätien den Verlust von
zahlreichen Arbeitsplätzen zur Folge. Insofern ist sofortige Vollziehung auch in lhrem lnteresse.
Auf Grund diese!' Überlegungen ist es angemessen, den Veranstaltungszeitraum des Volksfestes
auf 18 Tage im Wege der Ahordnung der sofortigen Vollziehung in immissionsschutzrechtlicher
Hinsicht sicherzustellen.
Die Anwohnerinnen und Anwohner sind durch die Nebenbestimmungen ausreichend geschützt,
so dass das Entfallen der aufschiebenden Wirkung einer etwaigen Klage für diese keine unzu-
mutbare Beeinträchtigung ihrer Rechtschutzmöglichkeiten darstellt.

Eine Kopie dieser Genehmigungsänderung/-ergänzung übersende ich zur Kenntnisnahme an:
- Der Polizeioräsident in Berlin. Abschnitt 33
- Bezirksamt Mitte von Berlin, Umweltamt
- Bezirksamt Mitte von Berlin, Ordnungsamt
- die Verfahrensbeteil igten

Fundstellenverzeichnis
Siehe Genehmigung vo.r, 11.07.11
H?chachtungsvoll
lrf Auftrag

tr4/./L {,(

Seite 4 von 4


